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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

zum Schuljahresbeginn grüße ich Sie – auch im Namen des Lehrerkollegiums – recht herzlich:

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder sich in den Ferien gut erholt haben und nun mit frischen Kräften in das Schuljahr starten können. Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft wünsche ich Kraft und Ausdauer für ein erfolgreiches Schuljahr. Bitte heben Sie diesen Elternbrief gut auf, so dass Sie auch im Laufe des Schuljahres darauf zurückgreifen können, da sich etliche Informationen auf das ganze Schuljahr beziehen.
Im letzten Schuljahr haben Sie, liebe Eltern, durch vielfältige Anregungen, konkrete Hilfen und konstruktive Kritik unsere pädagogischen und fachlichen Anstrengungen unterstützt. Dafür sei Ihnen an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt. Auch in diesem Schuljahr bitten wir Sie wieder um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

1. Personal

Die Personalsituation ist im Ganzen angespannt, in Kunst und Musik leider nicht ausreichend. Die Zuweisungen des Kultusministeriums entsprechen nicht immer unseren Vorstellungen und Wünschen. Durch umfassende Verschiebungen ist es uns aber gelungen, den Kernunterricht abzudecken. Leider wurde auch unsere Schulpsychologin versetzt. Wir hoffen aber für das zweite Schulhalbjahr auf eine Verbesserung der Personalsituation.
Ich möchte Ihnen die folgenden neuen Lehrkräfte vorstellen, denen unsere besten Wünsche für ein erfolgreiches Wirken an unserer Schule gelten:

	StRin Nadine Binder
	Englisch / Französisch

	StR Klaus Fröhlich
	Physik / Geografie

	StRefin Linda Hoffmann
	Deutsch / Englisch

	StRin Kathrin Kaldenbach
	Deutsch / Französisch

	StRefin Rebecca Kraus
	Deutsch / Geschichte / Sozialkunde

	StRefin Katharina Nehr
	Deutsch / Englisch

	StRefin Marina Popp
	Englisch / Erdkunde

	StRin Anja Prütting
	Englisch / Französisch

	StRefin Britta Rimmler
	Englisch / Spanisch


2. Zur Unterrichtssituation im Schuljahr 2011/12
Zur Zeit beträgt die Gesamtzahl unserer Schülerinnen und Schüler 1156 (im Vorjahr 1247). 

Sie werden von 94 haupt- und nebenamtlichen Lehrkräften unterrichtet.

Erfreulicher Weise ist es uns in vielen Jahrgangsstufen gelungen, kleine Klassen bzw. Gruppen zu bilden.

3. Hausaufgaben und Leistungserhebungen (siehe Anhang)

§ 52 Hausaufgaben

Um den Lehrstoff einzuüben und die Schülerinnen und Schüler zu eigener Tätigkeit anzuregen, werden Hausaufgaben gestellt, die von Schülerinnen und Schülern mit durchschnittlichem Leistungsvermögen in angemessener Zeit erledigt werden können. Schriftliche Hausaufgaben werden nicht benotet. Die Lehrerkonferenz legt vor Unterrichtsbeginn des Schuljahres die Grundsätze für die Hausaufgaben fest; die Koordinierung der Hausaufgaben in den einzelnen Klassen unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen des Nachmittagsunterrichts obliegt der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter. 

§ 53 Leistungsnachweise

Große Leistungsnachweise sind Schulaufgaben. Kleine Leistungsnachweise sind schriftliche, 

mündliche und praktische Leistungen.

Die Lehrerkonferenz trifft vor Unterrichtsbeginn des Schuljahres grundsätzliche Festlegungen zur Erhebung von Leistungsnachweisen und entscheidet über prüfungsfreie Zeiten.

Schulaufgaben werden spätestens eine Woche vorher angekündigt.

Die Bearbeitungszeit für eine Schulaufgabe in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 bzw. 11 beträgt höchstens 60 Minuten, in den Jahrgangsstufen 11 und 12 höchstens 90 Minuten.

Bei Schulaufgaben im Fach Deutsch kann die Bearbeitungszeit ab der Jahrgangsstufe 8 angemessen erhöht werden.

§ 55 Kleine Leistungsnachweise

Mündliche Leistungsnachweise sind insbesondere Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge und Referate.

Schriftliche Leistungsnachweise sind Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, fachliche Leistungstests und Praktikumsberichte; dafür gilt:

1. Kurzarbeiten werden spätestens eine Woche vorher angekündigt, beziehen sich auf höchstens zehn unmittelbar vorangegangene Unterrichtsstunden. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 30 Minuten betragen.

2. Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 20 Minuten betragen. Die Lehrerkonferenz hat sich darauf geeinigt, bei Stegreifaufgaben Inhalte der vorangegangenen Unterrichtsstunden bzw. Doppelstunde (einschließlich Grundwissen) abzufragen.

§ 57 Korrektur, Besprechung, Aufbewahrung und Einsichtnahme

Schriftliche Leistungsnachweise sollen von den Lehrkräften binnen zwei Wochen korrigiert, benotet, an die Schülerinnen und Schüler zurückgegeben und mit ihnen besprochen werden; in der Oberstufe beträgt diese Frist für Schulaufgaben drei Wochen. 

Eine Schulaufgabe darf nicht gehalten werden, bevor die vorausgegangene Schulaufgabe im selben Fach zurückgegeben und besprochen wurde.

Schriftliche Leistungsnachweise sollen den Schülerinnen und Schülern zur Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten mit nach Hause gegeben werden. Sollten Rückgabeter​mine an die Lehrkraft nicht eingehalten werden, wird die Schulaufgabe nicht mehr mit nach Hause gegeben.
Die Termine für die Schulaufgaben werden für ein halbes Schuljahr vorausgeplant, um eine Häufung zu bestimmten Zeiten möglichst zu vermeiden. Die Übersichten hängen in den Klassenzimmern aus, so dass sich jeder Schüler vorher orientieren kann. Ich bitte Sie, liebe Eltern, sich bei ihren Kindern regelmäßig über die Ergebnisse der Schulaufgaben, Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben zu informieren.

4.
Festlegungen der Lehrerkonferenz (in Abstimmung bzw. nach Absprache mit dem Elternbeirat):

4.1  Als prüfungsfreie Zeiten gelten:

a) 20. bis 23. Dezember 2011 (Ausnahmen sind in der Oberstufe möglich)

b) 12. Juli 2011 bis Ende des Schuljahres
4.2  Hausaufgaben und Nachmittagsunterricht


Seit einigen Jahren ist für alle Klassen ein sog. Klassenbuch eingeführt. In dieses werden nicht nur Absenzen, sondern auch der behandelte Stoff in den einzelnen Unterrichtsfächern sowie die erteilten Hausaufgaben eingetragen. Auf diese Weise haben die Kollegen bzw. die KlassenleiterInnen einen guten Überblick über den Umfang der Hausaufgaben, sodass je nach Bedarf reagiert werden kann. – Bitte nehmen Sie direkt mit den Fachlehrkräften oder KlassenleiterInnen Kontakt auf, wenn wegen des Nachmittagsunterrichts die Belastung durch Hausaufgaben für den nächsten Tag zu groß ist.

4.3 Leistungserhebungen

Eine Übersicht über verbindliche Leistungserhebungen und Vereinbarungen liegt bei.

5. Nachschriften und Nacharbeiten
Für Nachhol-Schulaufgaben, Feststellungsprüfungen etc. darf keine Unterrichtszeit „verloren“ gehen. 
Wir werden daher ab sofort jeweils einmal in der Woche einen einheitlichen Termin anbieten, und zwar jeweils am Freitag zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr.

Bitte stellen Sie sich darauf ein. Erfreulicher Weise haben wir freitags im Gegensatz zu etlichen anderen Gymnasien keinen regulären Nachmittagsunterricht!

6. Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften

Über die Angebote des Wahlunterrichts und der Arbeitsgemeinschaften wurden Ihre Kinder am Freitag, dem 16.09.2011 informiert. Wie bisher gilt, dass in Wahlunterrichts-Gruppen und Arbeitsgemeinschaften die Neigungen ihrer Kinder gefördert werden sollen. Eine Teilnahme an diesen Gruppen ist jedoch für ein ganzes Jahr verbindlich. Ein Fernbleiben (z.B. Krankheit) muss durch eine Entschuldigung angezeigt werden. 

7. Büchereien

Wir möchten auch in diesem Schuljahr unsere Schulbibliothek in bewährter Weise an allen Schultagen geöffnet haben, damit unseren SchülerInnen wieder alle Möglichkeiten der Buchausleihe und Recherchearbeit zur Verfügung stehen. Um eine durchgehende Öffnung der Bibliothek am Vormittag zu erreichen, sind wir auf die Mithilfe von Eltern angewiesen. Ohne dieses Engagement könnte die Bücherei nur in den Pausen geöffnet sein. Wir benötigen daher an bestimmten Wochentagen (9.00 Uhr bis 13.00 Uhr) noch Verstärkung für unser bereits bestehendes Elternteam (im vierzehntägigen Turnus). Wenn Sie also Zeit und Freude haben, in der Bibliothek mitzuhelfen, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir melden uns dann bei Ihnen. Sie können sich natürlich auch direkt mit OStR Bräuer in Verbindung setzen.

Die Schule möchte sich an dieser Stelle bei allen MitarbeiterInnen bedanken, ohne deren Arbeit die bisherigen Bibliotheksöffnungszeiten nicht möglich gewesen wären.

8. Medien

8.1
Für den Unterricht stehen zwei Räume mit je 30 Rechnern, der sog. Multimediaraum (mit neuer Software!) und der „neue“ Informatikraum zur Verfügung. Darüber hinaus haben wir weitere Rechner im Lehrerzimmer, in der Bücherei und in den Fachräumen. 

8.2
Computernutzung für Schüler

In der Bibliothek stehen mehrere Rechner zur Verfügung. Diese dürfen nur „unter Aufsicht“ benutzt werden.
8.3 Beamer und interaktive Whiteboards
Neben der verhältnismäßig guten Ausstattung mit Beamern in Klassen- und Fachräumen treiben wir seit einem Jahr die Installation sog. Whiteboards, interaktiver Tafeln also, voran.

Zur Zeit kann in vier Klassenräumen modern(st)er Unterricht mit den Smartboards gehalten werden. Diese Anschaffungen verdanken wir dem Förderverein, der uns, wie hoffentlich auch Sie, liebe Eltern, in dieser Hinsicht weiter unterstützen will. Auch der Sachaufwandsträger plant erfreulicher Weise, die weiterführenden Schulen des Landkreises sukzessive mit diesen modernen digitalen Tafeln auszustatten.
8.4 Homepage
Wie Sie wissen, können Sie aktuelle Informationen über das Paul-Pfinzing-Gymnasium auch auf unserer Homepage abrufen (www.gymnasium-hersbruck.de).

Falls Sie Einwände gegen die Veröffentlichung von Bildern, Fotos Ihrer Kinder im Internet haben, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.

9. Mensa

Die Mensa nimmt ab Montag, dem 19.09.2011 den Betrieb auf. 

Ihr Kind kann ohne Vorbestellung gegen Barzahlung oder Chipkarte Essen erwerben. 

Informationen und Anmeldeformulare zur Chipkarte gibt es im Sekretariat.
Der Speiseplan ist bei der Mensa ausgehängt, außerdem kann er unter
http://ppg-hersbruck.inetmenue.de eingesehen werden.
Bedürftige SchülerInnen haben die Möglichkeit, ein Essen in der Mensa einzunehmen. Es genügt, wenn sie sich in den nächsten Tagen bei StD Pöhner melden (vgl. Punkt 10).

10. Unterstützung von Kindern aus sozial schwachen Familien
Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, das seit 01.04.2011 gilt, sollen nach dem Willen des Bundesgesetzgebers, Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützt und gefördert werden.  Die Leistungen umfassen u. a. die Kostenübernahme für ein- oder mehrtägige Schulausflüge, Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf, Lernförderung (Nachhilfestunden), Kosten für Mittagessen in schulischer Verantwortung.

Diese Unterstützung kommt für Familien deren Einkommen unter den Einkommensgrenzen von Hartz IV, Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld oder Kinderzuschlag liegen, in Betracht. Anträge dazu laufen nicht über die Schule, sondern über die zuständigen Behörden.

Für Familien, deren Einkommen knapp über den Einkommensgrenzen liegen, kann bei der Schule ein Antrag zur Unterstützung aus Mitteln der Nürnberger Tafel e. V. beantragt werden.

11. Sprechstunden (werden nachgereicht)

12. Schulbücher

Schulbücher werden den SchülerInnen nur leihweise zur Verfügung gestellt. Da nicht jedes Jahr durch die öffentliche Hand (hier: durch den Sachaufwandsträger) neue Lehrwerke angeschafft und ausgegeben werden können, ist eine äußerst pflegliche Behandlung der Bücher vonnöten.

Deshalb werden Sie, liebe Eltern, gebeten, darauf zu achten, dass

a) in alle Bücher der Name und die Klasse des Schülers eingetragen,

b) und die Bücher mit einem transparenten Einband versehen werden.

c) Dabei darf keine selbstklebende Folie verwendet und kein Tesafilm in das Buch geklebt werden.

d) Außerdem darf nicht in Bücher geschrieben und nichts markiert werden.

Bei Verlust oder Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, wie Wasserschaden, ausgerissene Seiten, geknickter Buchrücken, Schmierereien usw., vor allem bei neuen und fast neuen Büchern, muss Ersatz geleistet werden. – Für neue(re) Bücher muss der Neupreis entrichtet werden. 

Sollten Schulbücher bereits bei der Ausgabe oben genannte Schäden aufweisen, dann muss dies umgehend Herrn Vogel mitgeteilt werden, da sonst bei der Buchabgabe für beschädigte ältere Bücher ggf. ein Beitrag bis zu 5,-- € gefordert wird.
Für Ihre Mithilfe, dass unsere Bücher in einem guten Zustand bleiben, so dass Ihre Kinder auch gerne damit arbeiten, danken wir Ihnen.

13. Schülerbeförderung

13.1   Kostenfreiheit des Schulweges

Die Vorgehensweise, damit Sie für Ihre Kinder die Kostenfreiheit des Schulweges erhalten, ist Ihnen sicher auch von der Grundschule her bekannt. 
Wesentlich bleibt, dass in die Kostenfreiheit des Schulweges – von Ausnahmen abgesehen – die Schüler der Q11 und Q12 nicht einbezogen sind.
Diese Schüler haben jedoch Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges, wenn ihrer Familie nach dem Bundessozialhilfegesetz Unterhalt gewährt wird, oder wenn der Familie drei oder mehr Kinder angehören, für die Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz bezahlt wird. (Beizufügen ist eine Kindergeldbescheinigung bzw. ein Kontoauszug für August 2010).

Erstattet werden außerdem alle Aufwendungen, wenn die Kosten für die Familie den Betrag von € 395,-- im Schuljahr übersteigen (1 oder 2 Kinder). Die Anträge können im Sekretariat abgeholt werden; sie werden zur Bearbeitung an das Landratsamt weitergeleitet.

Fahrtkostenerstattungsanträge sind bis spätestens 31. Oktober für das vorangegangene Schuljahr zu stellen. Später eingegangene Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.

Weitere Auskünfte, auch über freiwillige Leistungen des Landkreises, erteilt das Sachgebiet 42 – Kostenfreiheit des Schulweges – im Landratsamt Nürnberger Land, 91205 Lauf, Telefon 09123/9506412 oder 09123/9506410.

13.2
Offizielle Richtlinien für die Schülerbeförderung

●
Offizielle Wartezeiten von bis zu einer Stunde müssen in Kauf genommen werden.

●
Ein- oder zweimal in der Woche sind auch zwei Stunden Wartezeit zumutbar.

●
Für SchülerInnen ab der 5. Jahrgangsstufe sind Fußwege von bis zu 3 km zumutbar.

Sie können sicher sein, dass das Landratsamt und wir diese Richtlinien nicht bis zum Äußersten in Anspruch nehmen wollen und zusammen mit den Verkehrsunternehmen nach besseren Lösungen suchen. Leider aber ist dies nicht immer möglich.

Wenn Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte in der Schule an Herrn Studiendirektor Pöhner.

14.
Erkrankungen, Krankmeldungen, Beurlaubung

Bitte denken Sie daran, dass alle ansteckenden Krankheiten grundsätzlich an uns gemeldet werden müssen  (insbes. z.B. auch Kopfläuse). Betroffene Schüler dürfen erst wieder den Unterricht besuchen, wenn sie ärztlich attestiert gesund sind.

Erkrankung vor Unterrichtsbeginn: Für alle weiteren Fälle gibt es seit dem letzten Schuljahr ein einheitliches Formular, das man im Sekretariat bekommt oder über unsere Homepage. Auch in Ihrem Interesse bitten wir Sie darum, Ihr Kind (unabhängig von der Jahrgangsstufe) am ersten Tag der Erkrankung vor Unterrichtsbeginn zu entschuldigen. Es genügt ein Anruf oder eine Mitteilung über ESIS (siehe 17.),  wenn eine schriftliche Entschuldigung innerhalb von zwei Tagen nachgereicht wird (Formular). Bei unentschuldigt fehlenden Schülern der Klassen 5 – 8 ist die Schule verpflichtet, nach deren Verbleib zu forschen. Ist ein/e SchülerIn mehr als 3 Tage abwesend, ist eine Rückmeldung bei Wiedererscheinen erforderlich (Formular).

Bei einer Erkrankung von mehr als 10 Tagen ist ein ärztliches Attest erforderlich. Dieses kann die Schule auch bei sonstigen häufigen Erkrankungen verlangen.

Erkrankung während der Unterrichtszeit: In jedem Fall muss sich Ihr Kind vor Verlassen der Schule bei StD Pöhner, OStR Dr. Krapf oder - bei deren Abwesenheit - im Sekretariat befreien lassen. Sie werden - soweit möglich - telefonisch benachrichtigt.

Beurlaubung wegen wichtiger Termine (Familienfeier, Führerscheinprüfung, kirchliche Einkehrtage u.ä.): Grundsätzlich können Schüler nach § 38 der Schulordnung für Gymnasien (GSO) nur in dringenden Ausnahmefällen auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag der Eltern hin beurlaubt werden. Diese Beurlaubung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn die geplante Abwesenheit vom Unterricht pädagogisch vertretbar ist. 

Private Reisen – insbesondere an Tagen vor Ferienbeginn wegen günstigerer Flüge - zählen nicht zu den „wichtigen Gründen", nach denen die Schulordnung eine Befreiung zulässt. Auch andere private Termine (z.B. Arzt- oder Zahnarztbesuch) sollten soweit wie möglich in die unterrichtsfreie Zeit gelegt werden. 

Arzttermine zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr gelten in der Regel nicht für den ganzen Vormittag.

Sprachreisen und –kurse, die am Ende des Schuljahres gerne durchgeführt werden und letztlich der Verlängerung der Ferien dienen, können nicht genehmigt werden. 

Alle Anträge auf Beurlaubung sind bei StD Pöhner jeweils rechtzeitig schriftlich zu stellen.

Wichtig:  Ist für einen Befreiungstermin eine Schulaufgabe angesetzt, so muss dies dem verantwortlichen Lehrer und dem Direktorat so bald wie möglich gemeldet werden. 

15.
Schulunfälle

Bei allen Unfällen, die sich im Schulbereich, bei Schulveranstaltungen oder auf dem Schulweg ereignen, ist Ihr Kind beim Bayerischen Unfallversicherungsverband versichert.

Schulunfälle müssen sofort schriftlich gemeldet werden. Formulare dafür gibt es auf dem Sekretariat. Dort werden auch die ausgefüllten Unfallmeldungen entgegengenommen und weiterbearbeitet.

Dem behandelnden Arzt muss mitgeteilt werden, dass es sich um einen Schulunfall handelt, damit er seine Rechnung direkt an den Versicherer stellen kann.

16.  Verschiedenes:

16.1
Haftung für Wertsachen, Geldbörsen usw. übernehmen weder die Schule noch der Landkreis. Deshalb bitten wir Sie, den Kindern nur so viel Geld mitzugeben, dass keine größeren Verluste entstehen können. Teuere Wertgegenstände (Uhren) sollten von den Kindern beim Sportunterricht, Schwimmen usw. an den Lehrer zur Aufbewahrung gegeben werden, der aber keine Haftung übernehmen kann. Wir empfehlen die Anmietung eines Garderobenspinds.

16.2
Kleidung: Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keine Kleidung (meist T-Shirts) mit obszönen oder schulfeindlichen, sexistischen oder links- bzw. rechtsradikalen Aufschriften tragen.

16.3
Gebrauch elektronischer Speichermedien im Schulbereich 
Seit dem 01.08.2006 ist nach Art. 56 Abs. 5 des BayEUG der Gebrauch elektronischer Speichermedien (Handy, i-Pod, MP-3-Player, etc.) wie folgt geregelt: Sowohl im Schulgebäude als auch auf dem Schulgelände dürfen Mobilfunktelefone sowie sonstige digitale Speichermedien nicht benutzt werden, sofern sie nicht Unterrichtszwecken dienen. 
Auf der Grundlage dieses Artikels haben Lehrkräfte die rechtliche Möglichkeit, bei Zuwiderhandlung diese Geräte vorübergehend einzubehalten. Das Nichtbeachten dieser Vorschrift ist eine Ordnungswidrigkeit und wird grundsätzlich mit einem Verweis geahndet. Die Handys werden bei der Schulleitung deponiert und können am nächsten Tag abgeholt werden. Natürlich besteht für SchülerInnen nach wie vor die Möglichkeit, in dringenden Fällen, nach Rücksprache mit einer Lehrkraft die Erziehungsberechtigten (z.B. über vorzeitigen Unterrichtsschluss) zu informieren.

Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, liebe Eltern, Sie auf die multifunktionalen Möglichkeiten aktueller Handygenerationen aufmerksam zu machen und Sie dafür zu sensibilisieren. Es ist bekannt, dass auch unsere Schüler trotz „Handy-Verbots“, oftmals unbemerkt von den Lehrkräften, während des Unterrichts oder in den Pausen SMS, MSS etc. verschicken, Spiele spielen, Musik hören, Fotos machen oder ins Internet gehen. Dadurch werden nicht nur Aufmerksamkeit, Konzentration und Aufnahmefähigkeit im Unterricht beeinträchtigt, sondern darunter leiden auch die soziale Kommunikation und zwischenmenschliche Umgangsformen. Bisweilen wird auf diese Weise sogar „Mobbing“ gefördert. Außerdem setzt das „Multitasking“ die Kinder unter erheblichen Stress; Lernfähigkeit, Lernbereitschaft und Motivation sinken.

16.4
Kostenlose Telefonate vom Sekretariat sind in begründeten Fällen nach Hause möglich. 

16.5 
Rauchen ist auf dem ganzen Schulgelände verboten.

16.6
Fahrräder müssen ein haltbares Schloss haben und stets abgeschlossen werden. Fahrradkontrollen macht die Schule zusammen mit der Polizei.

17.
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
Eltern und Lehrer haben einen gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag, der eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller erfordert. Wir möchten Sie auch in diesem Schuljahr bitten, sich aktiv am Schulleben zu beteiligen. Darunter verstehen wir auch konstruktive Kritik und positives Feedback sowie aktive Mithilfe (Liste im Anhang).

Sie haben sich im letzten Schuljahr mit sehr viel Engagement bei musikalischen Veranstaltungen, den Projekttagen, durch Spenden und durch ihre Mitarbeit im Elternbeirat oder im Förderverein für Ihre Kinder, für das Paul-Pfinzing-Gymnasium, eingebracht. Dafür danke ich Ihnen im Namen der ganzen Schulgemeinschaft sehr herzlich. 

Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit bietet sich natürlich auch über die Mitgliedschaft bzw. die aktive Teilnahme im Förderverein, bei der Bibliotheksbetreuung, der Mithilfe im Schülercafe oder über den Elternbeirat. 

Sowohl der Elternbeirat als auch der Förderverein sind immer dankbar für jede Art der Mithilfe. So haben sich z.B. Mitglieder des Fördervereins und des Elternbeirats bei dem Projekttag und anderen Veranstaltungen in ganz besonderem Maße engagiert und eine Vielzahl von Arbeiten übernommen. Auch dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die derzeitige Vorsitzende des Elternbeirats Frau Angelika Pflaum bzw. die Vorsitzende des Fördervereins Frau Sabine Sauer zur Verfügung.

Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für deren großes Engagement.

Die Koordinatorin für den Förderverein von Seiten der Schule ist Frau Studiendirektorin Cornelia Schenk. Natürlich können Sie sich auch an sie wenden. 

Für die Bibliothek ist OStR Bräuer, für das Bistro G4 StR Stefan Weiß verantwortlich.
Über Vorschläge und Anregungen zur Zusammenarbeit würden wir uns freuen (vgl. Empfangsbestätigung).
Im Kontext „Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus“ darf ich auch eine Bitte der Lehrkräfte weiterleiten. 

Der Rücklauf von Schulaufgaben, Stegreifaufgaben und Bestätigungen, die von Erziehungsberechtigten unterschrieben werden müssen, war im letzten Schuljahr häufig sehr mühsam und kostete wertvolle Unterrichtszeit. Ich bitte Sie deshalb um Verständnis, dass wir Schulaufgaben und Stegreifaufgaben nicht mehr zur häuslichen Begutachtung mitgeben, wenn die Rückgabe nicht termingerecht nach längstens einer Woche erfolgt ist. Sie müssten dann im Rahmen einer Sprechstunde bei der entsprechenden Lehrkraft Einsicht nehmen. 

Gerade weil die Erziehungsbedingungen für Eltern und Lehrkräfte wegen der gesellschaftlichen und medialen Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, bitte ich Sie sehr herzlich um Ihre Hilfe. Im Einzelnen wäre wünschenswert,

· dass Sie regelmäßigen Schulbesuch, Pünktlichkeit, verlässliche Einhaltung von Terminen (z. B. bei Rücklaufschreiben, Abgabe von Schulaufgaben, Stegreifaufgaben und Entschuldigungen) sorgen und die Eigenverantwortung Ihres Kindes stärken, damit nicht unnötig Energien durch das Einfordern von Selbstverständlichem gebunden werden.
· dass daheim Rahmenbedingungen geschaffen werden und der Tagesablauf (auch an Wochenenden) so organisiert wird, dass für Hausaufgaben und häusliche Vorbereitung genügend und effektiv nutzbarer Raum bleibt; auch hier sollte eigenverantwortliches Handeln des Kindes soweit möglich Anleitung und Kontrolle ersetzen.

· dass Befreiungen vom Unterricht, vorzeitige krankheitsbedingte Entlassung aus dem Unterricht und Fehlzeiten nicht unbegründet und ausufernd in Anspruch genommen werden.
Experten

Im Rahmen des Seminars für Berufs- und Studienorientierung (BuS) für die 11. Jahrgangsstufe werden für den geplanten Expertentag am 02.02.2011 zur Vorstellung von verschiedenen Berufsfeldern Referenten auch aus den Reihen der Elternschaft gesucht.

Gedacht ist an ein bis zwei Vortragsmodule à 30 Minuten in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Wenn Sie die Schule in dieser Hinsicht unterstützen wollen, bitten wir um eine entsprechende Meldung im Sekretariat unter Angabe des Berufsfeldes sowie Ihrer Adresse. – Wir werden Sie dann kontaktieren.

18. Bistro; Schülercafe
Für das Schülercafe, das wie ein kleines Bistro mit Snacks und Getränken geführt werden soll (Öffnungszeiten: ca. 12.05 Uhr bis 14.00 Uhr), benötigen wir dringend die Mithilfe engagierter Eltern, sonst besteht die Gefahr, dass es geschlossen werden muss. – Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Herrn StR Stefan Weiß oder im Sekretariat.
19. ESIS

Seit geraumer Zeit arbeiten wir am PPG mit dem Elektronischen Schüler-Informations-System (ESIS). Es ermöglicht uns, die Elternbriefe und alle anderen Informationsschreiben der Schule per Email an die teilnehmenden Eltern zu versenden und damit unseren Verwaltungsaufwand erheblich zu verringern. Der Einsatz von ESIS bietet zudem folgende Vorteile: 

· Informationen der Schule bzw. der Klassenlehrerinnen und -lehrer können rascher weitergegeben werden. 

· Mitteilungen der Schule erreichen Sie sicher – auch wenn Ihr Kind am Ausgabetag die Schule, z.B. aufgrund von Krankheit, nicht besuchen kann.  

· Der Empfang der Infoschreiben wird von Ihnen einfach durch Mausklick bestätigt („Lesebestätigung“ bzw. „Antwortfunktion“) und von ESIS mit den Klassenlisten abgeglichen.

· Die Umwelt wird geschont, da weniger Papier verbraucht wird, und wir sparen Kosten.
· Die Arbeit der Sekretärinnen wird dadurch erleichtert.
· Bei Erkrankung Ihres Kindes können Sie den Telefonanruf in der Schule durch eine Mitteilung über ESIS ersetzen. Das könnten Sie gegebenenfalls bereits am Abend zuvor erledigen. 

Wenn auch Sie künftig alle Schreiben der Schule per E-Mail erhalten möchten, besuchen Sie bitte auf unserer Homepage den ESIS-Bereich, wo Sie ausführliche Informationen finden. Füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder, das unsere Schule besucht, das dort verlinkte Anmeldeformular aus.

Wir freuen uns über die hohe Akzeptanz, die ESIS bei den Eltern bereits erfahren hat. Je mehr Eltern aber daran teilnehmen, desto höher ist die Effizienz dieses Systems. 
Darum bitten wir Sie herzlich, sich bei ESIS anzumelden.

20. Suchtprävention

Frau StRin Wallis (Biologie/Chemie) ist unsere Ansprechpartnerin für Suchtprävention am PPG. 

Süchte nehmen immer mehr Platz in unserer Gesellschaft ein. Sie äußern sich in den unterschiedlichsten Ausprägungen im Alltag unserer Schüler. Vorbeugung ist ein gangbarer Weg, entstehenden Problemen bereits im Vorfeld zu begegnen. Neben der allgemeinen Rolle als Multiplikator und Koordinator für die Suchtprävention an unserer Schule kann StRin Wallis eine große Anzahl unterschiedlicher Materialien zur Suchtproblematik (Literatur, Flyer, AV-Medien) für Eltern und Lehrer anbieten. Auch hält sie regelmäßigen Kontakt zur nächstgelegenen Beratungsstelle in Lauf (Gesundheitsamt), führt z. B. einen jährlich wiederkehrenden Wettbewerb zum Nichtrauchen („Be Smart Don’t Start“) mit einzelnen Klassen erfolgreich durch und lädt externe Fachleute zu einschlägigen Themen (z. B. Alkoholmissbrauch) ein. Natürlich fungiert sie auch als direkte Ansprechpartnerin für akute Probleme und vermittelt entsprechende Kontaktadressen zu Einrichtungen, die professionelle Dienste leisten und oftmals schnell die nötige Hilfe bringen können. 

Sollte es von Ihrer Seite Anregungen zu Veranstaltungen, Literatur, Referenten geben, so nehmen Sie bitte mit Frau Wallis Kontakt auf.

21.
 Materialbeitrag

Der Materialbeitrag wird im November 2011 einmalig für das gesamte Schuljahr 2011/12 durch die Klassenleiter eingesammelt. Er beträgt 13,-- € für die Klassen 5 bis 10 und 15,-- € für die Oberstufe 11 und 12.
22. Hausaufgabenbetreuung
Auch dieses Jahr soll eine tutorengestützte nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung für die Schüler der Klassen 5 bis einschließlich 7 angeboten werden.

Die Schüler der betreffenden Jahrgangsstufen erhalten nächste Woche ein gesondertes Schreiben, in dem nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gegeben werden (Betreuer: Frau StRin Rolz und StR Schneider-Eicke).
23. Ferientermine für das Schuljahr 2011/12

	
	Erster Ferientag
	
	Letzter Ferientag

	Herbstferien
	31.10.2011
	bis
	05.11.2011

	Weihnachtsferien
	24.12.2011
	bis
	05.01.2012

	Frühlingsferien
	20.02.2012
	bis
	24.02.2012

	Osterferien
	02.04.2012
	bis
	14.04.2012

	Pfingstferien
	29.05.2012
	bis
	09.06.2012

	Sommerferien
	01.08.2012
	bis
	12.09.2012


24.
Termine und Veranstaltungen (s. gesonderte Liste)

All unsere Termine und Aktivitäten können Sie jederzeit über das Internet abrufen. Die Website der Schule finden Sie unter: www.gymnasium-hersbruck.de
25. Herbstball am Samstag 08.10.2011 – Herzliche Einladung! 

      Bitte beachten Sie das gesonderte Schreiben in der Anlage.
      Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.
26.  Die Ansprechstellen des Paul-Pfinzing-Gymnasiums
       (Tel. 09151/817860, Fax 09151/8178686) – siehe Anlage
Für das neue Schuljahr wünsche ich Ihren Kindern Freude und Erfolg in der Schule. 

Mit freundlichen Grüßen



     (G. Fleischer)




Oberstudiendirektor




Anlagen:
Übersicht über die Leistungserhebungen

Wahlunterricht/Arbeitsgemeinschaften
Anmeldezettel für Sprechstunden

Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus

Termine/Veranstaltungen

Einladung zum Herbstball

Ansprechstellen des Paul-Pfinzing-Gymnasiums

.........................................Rückgabe bitte an den/die Klassenleiter/in......................................

Den Elternbrief Nr. 1 habe ich erhalten.

Name d. SchülerIn: .......................................................................................   Klasse ..............

Tel. ...................................

..........................................




......................................................

Ort, Datum







      Unterschrift

